BUNDESMINISTERIUM FÜR BILDUNG, WISSESCHAFT UND KULTUR

SEKTION V

Abteilung Medizinischer Dienst

Medizinische Angelegenheiten des gesamten Ressorts: Mitwirkung bei legistischen, administrativen und pädagogischen Angelegenheiten, soferne sie gesundheitliche Fragen der Schüler betreffen;

Hygiene der Bauten des Ressorts

Koordinierung des schulärztlichen Dienstes,

fachliche Aufsicht über die Landesschulärzte und Schulärzte 

Beobachtung des Gesundheitszustandes der Schuljugend

Mitwirkung bei der Lehrplangestaltung und Beurteilung der Unterrichtsmittel, soferne Angelegenheiten der Gesundheitserziehung davon betroffen sind; Mitwirkung und Beratung bei Fragen der Lehrerbildung und –weiterbildung im Rahmen der Gesundheitserziehung

LANDESSCHULRAT -  STADTSCHULRAT FÜR WIEN

LANDESSCHULARZT

1. Im Sinne des § 8 Abs.2 lit.b Z. 2 Schulaufsichtsgesetz und der Landes-Ausführungsgesetze hiezu ist der schulärztliche Referent des Landesschulrates (Landesschularzt) im Kollegium des Landesschulrates Mitglied mit beratender Stimme. 

2. Die Schulverwaltung und Schulaufsicht der Landesschulräte hinsichtlich der schulmedizinischen Angelegenheiten der ihnen unterstehenden Schulen umfasst auf Grund eines Erlasses des BMfUK vom 4.12.1979 Zahl 24461/5-4/79 insbesondere folgende Angelegenheiten:

Lenkung und Koordinierung der Schulgesundheitspflege

Hinsichtlich der Beratung der Lehrer in gesundheitlichen Fragen der Schüler, soweit sie den Unterricht und den Schulbesuch betreffen;

Hinsichtlich der Durchführung der hiefür erforderlichen Untersuchungen der Schüler;

Hinsichtlich der Mitteilung bei diesen Untersuchungen festgestellter gesundheitlicher Mängel an die Schüler (Erziehungsberechtigten).:

Hinsichtlich der beratenden Teilnahme der Schulärzte an den Lehrerkonferenzen, insoweit diese Angelegenheiten des Gesundheitszustandes von Schülern, oder Fragen der Gesundheits-erziehung behandeln.

Fachaufsicht über die Tätigkeit der Schulärzte in den Schulen (Schulgesundheitspflege)

Ausbildung und Weiterbildung der Schulärzte, allenfalls unter Heranziehung der in dem betreffenden Bundesland bestehenden ärztlich-medizinischen Einrichtungen im Einvernehmen mit den Landessanitätsbehörden

Mitwirkung bei der Neubesetzung von freien Schularztstellen

Beratung und Mitwirkung in Angelegenheiten der Gesundheitserziehung an den Schulen bzw. der Beratung zwischen Lehrern und Erziehungsberechtigten über Fragen der Schulgesund-heitspflege (§ 62 SchUG) und der Ausbildung und Weiterbildung der Lehrer hiefür

Pflege des Einvernehmens mit der Schulaufsicht insbesonders mit den Fachinspektoren für Leibeserziehung

Pflege de Einvernehmens mit den Landesbehörden

Erledigung allgemeiner administrativer Angelegenheiten des schulärztlichen Bereiches

DER SCHULARZT

Der Schularzt hat auf Grund des Dienstvertrages folgende Obliegenheiten:

1.
Beratung der Direktion, Lehrkörper und Elternschaft in schulärztlich und schulhygienischen Angelegenheit sowie in allen Fragen der Gesundheitserziehung der zu betreuenden Schüler sowie der Schüler selbst in all diesen Angelegenheiten verbunden mit den hierfür anfallenden Untersuchungen.

Dazu gehören insbesonders:

a) Gutachten über die gesundheitliche und körperliche Eignung für eine bestimmte Schulart (§  3 Abs. 1 lit.c SchUG)

b) Gutachten, ob ein Schüler aus gesundheitlichen Gründen an einzelnen Pflichtgegenständen nicht teilnehmen kann (§ 11 Abs. 6 SchUG, § 52 AVG 1950)

c) Untersuchung, ob durch Überspringen einer Schulstufe eine körperliche Überforderung nicht zu befürchten ist (§ 26 Abs. 1 SchUG)

d) Gutachten, ob ein Leistungsrückstand aus gesundheitlichen Gründen eingetreten ist (§ 27 Abs. 2 SchUG, § 52 AVG 1950)

e) Beratung der Lehrer bei der Leistungsfeststellung und Leistungsbeurteilung von Schülern mit körperlicher bzw. gesundheitlicher Gefährdung (§ 2 Abs. 4, § 11 Abs. 9 der Verordnung  BGBl. Nr. 371/1974)

f) Beratung der Lehrer bei ihrer gemeinsamen Behandlung von Fragen der Schulgesundheitspflege mit dem Erziehungsberechtigten im Sinne des § 66 Abs. 1 SchG 1974 (§ 62 SchUG)

g) Beratung des Schulgemeinschaftsausschusses bei der Behandlung von Fragen der Gesundheitspflege im Sinne des § 66 Abs.1 SchUG (§ 64 Abs.7 lit.a sublit.hh SchUG

2.

Über Einladung Teilnahme mit beratender Stimme an Lehrerkonferenzen insoweit Angelegenheiten des Gesundheitszustandes von Schülern oder Fragen der Gesund-heitserziehung behandelt werden (§ 66 Abs. 2 SchUG)

3.

Überwachung der biologischen Entwicklung der Schuljugend und Mitwirkung bei der Feststellung der Ursachen von Fehlleistungen und Erziehungsstörungen. 

Dazu gehören u.a.

a) ständiges Einvernehmen mit allen Klassenlehrern, insbesonders mit den Klassenvorständen und den Lehrern für Leibeserziehung

b) Untersuchung aller zu betreuenden Schüler bis Ende des laufenden Schuljahres. Eintragung des Unersuchungsergebnisses in das Gesundheitsblatt des betreffenden Schülers.

Gesundheitsblätter von Schülern, deren Gesundheitszustand eine Untersuchung in    kürzeren Zeitabständen notwendig macht, sind mit dem Vermerk „Überwachungsschüler“ besonders zu kennzeichnen.

Untersuchung aller Überwachungsschüler zu Beginn des Schuljahres und mehrmals, mindestens aber zweimal im Jahr. Erfordert der Gesundheitszustand die Gewährung einer Erleichterung im Unterricht wegen körperlicher Behinderung, ist ein entsprechender Antrag an die Direktion zu stellen.

c) die Eltern (Erziehungsberechtigten) gesundheitlich gefährdeter Schüler sind ;

vom Gesundheitszustand ihrer Kinder über die Direktion zu benachrichtigen.

d)
Untersuchung der Schüler, die als Genesende oder wegen einer Verletzung    voraussichtlich länger als eine Woche am Unterricht aus Leibeserziehung nicht teilnehmen können. In Zweifelsfällen kann der Schularzt die Schülereltern (Erziehungsberechtigten) durch die Direktion auffordern, einen Befundbericht des behandelnden Arztes beizubringen;

e) Untersuchungen der Schüler vor Teilnahme an Schulveranstaltungen, ausgenommen Wandertage, Exkursionen und Lehrausgänge, sowie Schulver-anstaltungen nach § 2 Punkt VII der Verordnung, BGBl Nr. 369/1974, auf ihre gesundheitliche Eignung.

f) Untersuchung der Schüler, deren Gesundheitszustand über Antrag der Direktion festgestellt werden soll;

4.
Mitwirkung bei allen vorbeugenden Maßnahmen zur Förderung und Erhaltung der Gesundheit der Schuljugend und Mitwirkung bei der Bekämpfung von Infektions-krankheiten durch gesundheitliche Überwachung der Lehrer und Schüler, soweit sie jedoch von der zuständigen Gesundheitsbehörde erbeten wird.

5.
Überwachung des hygienischen Zustandes des Schulgebäudes (der Schulgebäude) und seiner Anlagen (ihrer Anlagen) durch:

a) regelmäßige Überprüfung des (der) Schulgebäudes (e) und seiner (ihrer) Anlagen;

b) Überprüfung aller Räume auf ihre regelmäßige und ausreichende Durchlüftung sowie auf ihre Temperaturen, besonders während der Heizperiode;

c) Überprüfung der Arbeitsplätze insbesondere auch hinsichtlich ihrer Beleuchtung;

6.
Laufende Überprüfung aller Einrichtungen zur ersten Hilfeleistung (Heilmittel und Verbandskasten, Schikurs – und Sanitätstaschen, Trage u.ä.)

7.
Abhaltung einer wöchentlichen Sprechstunde im Rahmen der vorgesehenen Dienststunden.

8.
Teilnahme an den Elternsprechtagen mit mindestens einer Stunde.

9.
Abfassung eines schulärztlichen Berichtes, der dem Jahresschlussprotokoll anzuschließen ist.

10.
Die im Dienstvertrag festgelegte Anwesenheitsverpflichtung ist möglichst gleichmäßig auf die Wochentage aufzuteilen.

11.
Dienst- und Sprechstunden werden von der Direktion zu Beginn des Schuljahres im Einvernehmen mit dem Schularzt festgesetzt, wobei auf seine hauptberufliche Tätig-keit Rücksicht zu nehmen ist.

D I E N S T V E R T R A G
für Schulärzte/Schulärztinnen an mittleren und höheren Schulen

auf Grund des § 1151 des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches (ABGB)

(Im folgenden Vertragstext sind alle personenbezogenen

Bezeichnungen auch in der weiblichen Form zu verstehen.)

I.      Personalstelle, die für diesen Vertrag abschließt: ………………………………………

   II.
Vor- und Zuname des Dienstnehmers: ………………………………………………….

             …………………………………………………………………………………………..

III. Geburtsdatum: ………………………………………………………………...……….

IV. Beginn des Dienstverhältnisses: ………………………………………………………

V. Das Dienstverhältnis wird eingegangen: auf unbestimmte Zeit/bestimmte Zeit bis ………………………………………………………………………………………….

VI. Dienststelle (Stammanstalt, weitere Schulen): …………………………………………………………………………………………

VII. Der Umfang der schulärztlichen Tätigkeit richtet sich nach der jeweiligen Anzahl der zu betreuenden Schüler, wobei der Schularzt für jede volle oder begonnene Anzahl von 60 Schülern eine Arbeitsstunde in der Woche an der Schule zu Verfügung stehen muss. Hiezu kommt die Teilnahme an Lehrerkonferenzen, an Sitzungen des Schul-gemeinschaftsausschusses, an Elternsprechtagen und an Dienstbesprechungen.

VIII. Als Entlohnung gebührt für jede volle oder begonnene Anzahl von 60 Schülern € 

               pro Monat. Dieses Entgelt erhöht sich jeweils um den gleichen Hundertsatz, als sichder Bezug eines Beamten der Dienstklasse V, Gehaltsstufe 2, ändert oder geändert hat.

IX. Beide Teile vereinbaren – soweit der Vertrag keine anderen Vereinbarungen enthält – die Bestimmungen der §§ 7, 8a, 16, 17, 18, 22 (jedoch nur hinsichtlich Jubiläums-zuwendung  und Reisegebühren), 24, 24a, 29a, 29b, 29c (mit Ausnahme des Abs.3), 29 e (mit Ausnahme des Abs. 5 letzter Satz), 30, 31, 32 (mit Ausnahme des Abs. 2 Z. 4, Abs. 3 und Abs.5), 33 (jedoch nur ab einer Dauer des Dienstverhältnisses von mindestens einem Jahr), 34 (mit Ausnahme des Abs. 2 lit. F und Abs. 4 Z. 1), 35 (mit Ausnahme der Abs. 3c, 3d, 3e) und § 47 Abs. 1 (nur hinsichtlich der Anwend-barkeit des § 219 Abs. 1 und 2 BDG 1979) des Vertragsbedienstetengesetzes 1948, BGBl. Nr. 86, in der geltenden Fassung, als Inhalt des vorliegenden Dienstvertrages.

X. Der Dienstnehmer wird nach den geltenden sozialversichungsrechtlichen Bestimmungen versichert.

XI. Ärztliche Behandlung erkrankter Schüler sowie Hausbesuche bei diesen sind im Rahmen der schulärztlichen Tätigkeit nicht gestattet.

XII. Der Dienstnehmer ist verpflichtet, den im folgenden Anhang festgelegten Obliegen-heiten gewissenhaft nachzukommen.

…………………………………………….

Ort und Datum

Für den Dienstgeber:




Der Dienstnehmer/Die Dienstnehmerin:

…………………………………………….

……………………………………………

(Unterschrift des zuständigen Organwalters) 
(Eigenhändige volle Unterschrift)

Information für den Schularzt zum Gesundheitsblatt
Die Tätigkeit des Schularztes ist ein wesentlicher Beitrag zur Sicherung der gesunden Entwicklung unserer Jugend. Zur Erleichterung der Arbeit des Schularztes und zur Vereinheitlichung der Dokumentation wurde ein geeignetes Gesundheitsblatt erstellt. Dadurch wird ein Überblick über die gesundheitliche Entwicklung der österreichischen Schuljugend ermöglicht. Um ein optimales Ergebnis der schulärztlichen Untersuchung zu erzielen, wurde gleichzeitig ein Elternfragebogen sowie ein Vordruck für die Mitteilung an die Eltern geschaffen.
Der Elternfragebogen (Sch 8) = auch Lagerzahl 1925

Hilft bei der Erhebung der Anamnese: Er soll vor der Erstuntersuchung von den Eltern ausge-füllt werden, auch dann, wenn ein Elternteil bei der Untersuchung anwesend ist.

Das Gesundheitsblatt  (zu bestellen bei: Österreichischer Bundesverlag über




     Steiermärkische Landesdruckerei (Medienfabrik Graz),




     Hofgasse 15, 8010  Graz




     Telefon: 0316/8095-27




     FAX: 0316/8095/DW 45

ist ein Untersuchungsbehelf für den Schularzt. Es enthält ein Basisprogramm für einen ökonomischen Untersuchungsgang, ermöglicht eine einfache Befundaufzeichnung. Das Gesundheitsblatt besteht aus Spezialpapier. Nach Abschluss einer Untersuchung sind die Gesundheitsblätter klassenweise zu sammeln und schulweise nach Beendigung der Unter-suchungen verschlossen zu lagern.

Hinweise für das Ausfüllen der Rubrik „Schulstufe“ (Pos. 29)

Es wird gebeten, die Schulstufe des Schülers gemäß der nachstehenden Übersicht genau zu bezeichnen da diese für die statistische Ausarbeitung sehr wichtig ist. 

Es wir die Schulstufenzahl rechtsbündig signiert, d.h., die Zahl wird wie in folgender Auf-stellung eingetragen:

(V. Vorschulklasse

(fallweise ohne Schulstufe)


1. Volksschulklasse

………………………………
……………

1
2. Volksschulklasse

………………………………
…………… 

2

3.Volksschulklasse

………………………………
…………….

3

4. Volksschulklasse

………………………………
……………..

4

1. Hauptschulklasse

………………………………
......... 1.AHS

5

2. Hauptschulklasse

………………………………
……..2. AHS

6
3. Hauptschulklasse

………………………………
……..3. AHS

7
4. Hauptschulklasse 

………………………………
……...4. AHS

8
Polytechnische Schule
………………………………

1.Klasse einer berufsbild. mittl. Schule (BMS)

1. Jahrgang einer berufsbild. mittl. Schule (BHS)

1. Klasse einer mittleren Anstalt der Lehrer- und





9

    Erzieherbildung (LMS)

5. Klasse einer allgemeinbild. höh. Schule (AHS)







2. BMS, 2.BHS, 2. LMS, 6. AHS ………………………….



10

3. BMS, 3. BHS, 3. LMS, 7.AHS …………………………..



11

4. BMS, 4. BHS, 4. LMS, 8.AHS ………………………….



12

(5. BMS), 5. BHS 

………………………………..



13

Bemerkung:
Die erste Klasse der Berufsschule wäre Schulstufe 10, die zweite Klasse der 

Berufsschule wäre Schulstufe 11, die dritte Klasse der Berufsschule wäre Schulstufe 12.

Hinweise für die Verwendung des Untersuchungsblattes
Die Eintragungen am Untersuchungsblatt sind am zweckmäßigsten, mit einem Kugelschreiber zu machen. Um gute Originale zu erhalten, empfiehlt es sich, das für die einzelnen Antworten jeweils zutreffende Kasten kräftig anzukreuzen. 
Überwachungsschüler  (Pos. 68)

die eine wiederholte Kontrolle durch den Arzt benötigen, werden durch Ankreuzen des zu-treffenden Kästchens in der rechten oberen Ecke der jeweiligen Rubrik 1, 2, 3 gekenn-zeichnet. 

Ist zur Klärung einer Diagnose eine fachärztliche Untersuchung notwendig, ist dies durch Ankreuzen des zutreffenden Kästchens unter „Fachärztliche Untersuchung“ (Pos. 67) festzu-halten und der Grund stichwortartig vorzumerken. Nach Klärung der Diagnose ist der ent-

sprechende Befund in der Befundrubrik anzukreuzen und kann nötigenfalls bei „Notizen“ in Spalte: sonstige Befunde genauer festgehalten werden. Z.B.: Blutdruck etc.

Anamnestische Daten    (Pos. 42 – 45)

Grundlage ist der Elternfragebogen Sch 8 = (auch Lagerzahl 1925), aus dem das Wesentliche schlagwortartig übertragen werden soll.

In Verdachtsfällen wäre ein Harnbefund vom Hausarzt zu erbitten.

Befund

Körpergröße: Wird barfuß gemessen und in ganzen Zentimetern angegeben, (Pos. 35) rechtsbündig einzutragen.
Gewicht: Wird barfuß in Turnkleidung gewogen und in ganzen Kilogramm auf- oder ange-rundet angegeben, rechtsbündig eintragen in Pos. 39.

Visus: Brillenträger sind mit Brille zu untersuchen.  Bei herabgesetzter Sehleistung und bei Schielen ist ein augenfachärztlicher Befund einzuholen. Pos. 46 – 48.

Hörvermögen (Pos. 49): Zur Prüfung des Gehörs ist der Proband mit einer Vierteldrehung vom Arzt abgewendet. Das dem Arzt zugewendete Ohr wird verschlossen, das abgewendete wird geprüft. Wird die Flüstersprache in 5 Meter oder die Umgangssprache nicht gehört, ist ein fachärztlicher Befund einzuholen. 

Nase: Akute Atmungsbehinderung (Schnupfen) ist nicht einzutragen (Pos. 51).

Tonsillen: Wenn z.B. eine Tonsille krankhaft verändert und die andere entfernt ist, dann soll die krankhafte Veränderung angekreuzt werden (Pos. 52).

Zähne: Die Angaben, ob nur mit Spatel untersucht wurde oder mit Spatel und Sonde, sind für Vergleichszwecke wichtig (Pos. 53-55).

Bauch: (Pos. 60): Hernien sind nicht anzukreuzen, wenn sie mit gutem Erfolg operiert sind. „Sonstiges“ ist anzukreuzen, wenn andere auffallende Befunde im Bauchraum vorliegen; sie sind eventuell im Raum für sonstige Befunde zu dokumentieren.

Wirbelsäule und Brustkorb (Pos. 61): Eine Haltungsschwäche liegt dann vor, wenn die Wirbelsäulenveränderung aktiv korrigiert werden kann. Eine Fehlform kann nicht mehr durch aktive Muskelanstrengung korrigiert werden. Damit ist auch die Funktion der Wirbelsäule behindert.

Arme, Hände: (Pos. 62)

Beine, Füße: (Pos. 63)
